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GroBbetriebspriifungen

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Einkommen- und Kérperschaftsteuer
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

Korperschaft- und Kapitalertragsteuer-Protokoll 2005
(Korperschaftsteuerprotokoll 2005)

Zur Erzielung einer bundeseinheitlichen Vorgangsweise fand im April 2005 der Salzburger
Steuverdialog zwischen dem Bundesministeriums fir Finanzen und den Finanzamtern statt,
dabel wurden in der Praxis auftauchende Zweifelsfragen in den Bereichen Korperschaftsteuer
und Kapitalertragsteuer behandelt. Ergebnis dieser Besprechung ist das Korperschaftsteuer-
und Kapitalertragsteuer-Protokoll 2005, Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende
Rechte und Pfilichten kénnen daraus nicht abgeleitet werden.

1. § 21 Abs. 2 Z 3 KStG 1988 (Rz. 1473 KStR 2001)

KESt-Befreiung fiir Landesfeuerwehrverband
Sachverhalt:

Der Landesfeuerwehrverband (LFV) ist eine Kérperschaft offentlichen Rechts, der der
Landesfeuerwehrkommandant vorsteht. Der LFV ist den auf Gemeindeebene angesiedelten
Feuerwehren "vorgelagert". Dem LFV flieBen neben Anteilen aus der Feuerschutzsteuer noch
Geldmittel aus Bundesfonds zu (insgesamt ca € 4 bis 5 Millionen p.a.). Seine Hauptaufgabe
besteht darin, Mittel flir die Anschaffung von ausschlieBlich fiir einen Einsatz im
Katastrophenfall bestimmten Geraten und fiir die Ausbildung von Personal fiir den
Katastrophenschutz nach MaBgabe der sachlichen Erfordernisse und der Vordringlichkeit an
die einzelnen &rtlichen Feuerwehren weiterzuleiten bzw. an diese zu vergeben. Laut
Homepage besteht der LFV seit 1934 und hat auch die Aufgabe, fiir einheitliche Normen im

Feuerwehrwesen zu sorgen.
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Bis zur Ausschittung der Gelder an die einzelnen Orts-Feuerwehren werden diese von der
Bank verzinst. Bisher wurden diese Zinsen nach den Angaben des Landesfeuerwehr-
kommandanten im Wege einer Befreiungserklarung als von der KeSt befreit behandelt, wobei
diese Vorgangsweise von seinem Vorganger mit einem seinerzeitigen Prasidenten der
Finanzlandesdirektion abgesprochen worden sei. Schriftliche Unterlage wiirden hierliber nicht

vorliegen.

Als Nebenaufgabe wird eine Werkstatte flir Funk und Atemschutz betrieben.Die in diesem
Bereich erbrachten Leistungen werden abgegolten. Die Voraussetzungen flir das Vorliegen
eines Betriebes gewerblicher Art sind nach Auffassung des steuerlichen Vertreters(Stidost-

Treuhand) insoweit gegeben.

Fragestellung:

Ist § 21 Abs 2 Z.3 KStG anwendbar? Erflillt der Landesfeuerwehrverband die Voraussetzungen
einer "Versorgungs-oder Unterstiitzungseinrichtung des 6ffentlichen Rechts"? Besteht KeSt-
Pflicht?

Losungsvorschlag It. Anfrage:

Nach den KStR fallen unter § 21 Abs.2 Z.3 KStG u.a. Kapitalertrage von selbstandigen und
unselbsténdigen Fonds, die Leistungen aus dem Titel der Unterstiitzung bei Krankheit, Unfall
oder personlicher Flrsorgebedirftigkeit der Leistungsempfanger erbringen. Da diese
Auflistung nicht taxativ zu sein scheint, ist nach ho. Ansicht die Meinung vertretbar, dass der
LFV einem Fonds gleichzuhalten ist, der Geldleistungen an "bedurftige" Feuerwehren erbringt.
Denn ohne diese Geldmittel waren die Wehren im Katastrophenfall nicht einsetzbar. Es wiirde
am Gerat und ausgebildeten Menschen fehlen. Wenn schon Fonds beglinstigt sind, die
Leistungen an bediirftige Einzelpersonen erbringen, misste dies umso mehr fiir den LFV
gelten ,der Institutionen unterstutzt, die flir die Allgemeinheit im Katastrophenfall einschreiten
, um weitere Folgen zu verhindern oder diese nicht eintreten zu lassen (z.B. Unfalle mit

giftigen Chemikalien).

Die Ausschuittung der notwendigen Gelder durch den LFV hat den Vorteil, dass nicht der
politische Referent der Landesregierung fiir Mittelzuweisungen angesprochen werden muss,
und dass die Vergabe einer Institution libertragen wurde, deren Sachbezogenheit und
Obijektivitat beziiglich der Entscheidung tber Anschaffungserfordernis und Dringlichkeit auBer

Zweifel steht

Die Landesfeuerwehrverbande sind durch Landesgesetz eingerichtete
Korperschaften des 6ffentlichen Rechts. Ihnen zugehende Kapitalertrage
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unterliegen daher der beschrankten Korperschaftsteuerpflicht der zweiten Art.
Soweit ihnen die Verwaltung von éffentlichen Gelder zur Unterstiitzung von
einzelnen Feuerwehren fiir den Ankauf von Ausriistung libertragen wurde, handeln
sie im hoheitlichen Auftrag und sind keine Unterstiitzungskassen iSd § 6 Abs. 2
KStG 1988.

Daneben haben jedoch fast alle Landesfeuerwehrverbinde eigene
Sondervermogen mit eigenem Statut und eigenem Rechnungskreis mit dem Zweck
eingerichtet, unverschuldet in Not geratene Feuerwehrmitglieder oder
Feuerwehrmitglieder, welche durch den Feuerwehrdienst zu Schaden gekommen
sind, zu unterstiitzen. Diese Sondervermogen erfiillen die Kriterien einer
Unterstiitzungskasse im Sinne des § 6 Abs. 2 KStG 1988. Kapitalertrage von
Veranlagungen, die diesen Sondervermoégen zugehen, sind daher von der
Korperschaftsteuer befreit. Erklart ein Landesfeuerwehrverband gegeniiber der
zur Abfuhr der Kapitalertragsteuer verpflichteten Stelle die Zugehdérigkeit einer
Veranlagung zu einem derartigen Sondervermégen, kann vom

Kapitalertragsteuerabzug abgesehen werden.

2. §§ 40 und 42 InvFG (Rz 279 ff InvFR)

Nachweismaoglichkeit des Steuerpflichtigen die
ausschittungsgleichen Ertrage
Sachverhalt:

Zwischensteuerpflicht in einer Privatstifung: Flr Ertrage aus einer ausléndischen Beteiligung,
die nach den Grundséatzen der Risikostreuung Vermdgen angelegt hat, gilt gem. § 42 InvFG
auch § 40 InvFG. Nach dem Erkenntnis des VFGH vom 15.10.2004, G 49/04, hat der
Gesetzgeber im geanderten § 40 Abs 2 Z 2 InvFG dem Steuerpflichtigen auch die Méglichkeit
gegeben, die ausschiittungsgleichen Ertrage 'in gleichartiger Form im Veranlagungswege

selbst nachzuweisen', um der Pauschalbesteuerung gem § 42 InvFG zu entgehen.

Fragestellung:

a) Ist die Gesetzesanderung analog dem Erk des VfGH auch riickwirkend fiir alte Falle

anzuwenden?
b) Was heiBt 'in gleichartiger Form' konkret?
¢) Wie sind tatsachliche Ausschiittungen zwischensteuerlich zu behandeln? : Ware bei einer

Nichtaufgliederung nach RZ 89 StiftR die gesamte Ausschiittung zwischensteuerpflichtig?
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Losungsvorschlag It. Anfrage:
a) eher ja

b) Vorlage der konkreten Ermittlung der Betrdge durch den Steuerpflichtigen analog der
Berechnung im Anhang zum Erlass vom 4.9.1996 zur Behandlung von Anteilen an
ausldndischen Investmentfonds (mit den aktuellen Anderungen) bzw. Finanzonlineverordnung
2002 anwendbar unter Anschluss der entsprechenden Unterlagen. Ware hier nicht auch eine

Aufgliederung der ausschiittungsgleichen Ertrége nach RZ 89 StiftR erforderlich?
Sonst misste Randziffer 56 der InvFR analog anwendbar sein.

Durch die Neufassung der durch den VfFGH aufgehobenen Bestimmung des § 42
Abs. 2 InvFG BGBI.I 2004/180 vom 5.12.2004 ist es nunmehr moglich, dass
Abgabepflichtige den Nachweis der ausschiittungsgleichen Ertrage selbst

erbringen.

Da die Aufhebung durch den VFfGH nicht ausdriicklich riickwirkend erfolgte, ist
dieser Selbstnachweis erst ab in Kraft treten der Neufassung des § 42 Abs. 2
InvFG maglich. Das heiBt, dass fiir jene Fonds, deren Abschlussstichtag vor dem
4. August liegt, der Selbstnachweis fiir 2004 nicht moglich ist, da in diesen Fallen

der Zufluss der ausschiittungsgleichen Ertrage vor dem 5.12.2004 fingiert wird.

Zur Beibringung des Selbstnachweises steht den Abgabepflichtigen auf der
Homepage des BMF ein Formular zur Verfiigung. Dem ausgefiillten Formular ist ein
volistandiger Rechenschaftsbericht des betroffenen Fonds und auf Verlangen des
Finanzamtes eine Ubersetzung beizulegen (dazu BMF-Info auf der BMF-

Homepage).

Fehlt es an der Nachvollziehbarkeit des Rechenschaftsberichtes, gilt der
Selbstnachweis als nicht erbracht und der ausschiittungsgleiche Ertrag wird gem §
42 Abs 2 InvFG mit 90% des

Unterschiedsbetrages zwischen dem ersten und letzten im Kalenderjahr
festgesetzten Riicknahmepreis, mindestens aber mit 10% des letzten im
Kalenderjahr festgesetzten Riicknahmepreises angenommen.

Grundgedanke der Neufassung der Bestimmungen des § 40 und § 42 InvFG ist die

Gleichbehandlung inlandischer und auslandischer Fonds.
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3. § 8 KStG 1988 (Rz 709 KStR 2001)

Abzugsfahigkeit von Fremdkapitalzinsen bei negativer
Eigenkapitalquote

Sachverhalt:

Fremdfinanzierung eines Beteiligungserwerbs durch Darlehen, Nichtabzugsfahigkeit der

Zinsen. Durch rickwirkende Umwandlung auf den Hauptgesellschafter ist Abzugsfahigkeit der

Zinsen gegeben.

Eigenkapitalquote negativ, ebenso fiktive Schuldentilgungsdauer, eingeschrankter
Bestitigungsvermerk mangels Uberpriifungsméglichkeit der Werthaltigkeit von

Auslandsbeteiligungen und festgestellte Insolvenzgefahrdung.

Konkret ist trotz Gewinnsituation des Unternehmens durch die Zinszahlungen flir das Darlehen
Uber € 74 Mio. zumindest in den auf die Darlehensaufnahme folgenden funf Jahren mit keinen

Ertragsteuern zu rechnen.

Fragestellung:
1. Hohe des Eigenkapitals? Falls branchenabhahgig, Grundlage?

2. Ist Push Down of Debts und damit Abzugsfahigkeit der Zinsen fiir Erwerb eigener Anteile

gewollt?

3. Schlagt eine "unwiderrufliche Garantiererkldrung" der Muttergesellschaft (als Blirge und
Zahler) bei negativer Eigenkapitalquote und negativer fiktiver Schuldentilgungsdauer,
eingeschranktem Bestdtigungsvermerk und festgestellter Gefahrdung des Weiterbestands des

Unternehmens ohne Darlehensaufnahme auf die Tochtergesellschaft durch?

Losungsvorschlag It. Anfrage:

1. Einflihrung einer Thin Capitalisation Regulation. Falls branchenabhangig eventuell

JahresabschluBkennzahlen der Oesterreichischen Nationalbank als Basis.
2. Nichtabzugsfahigkeit von Zinsen bei "libernehmender" Gesellschaft.
3. Ausdehnung der RZ 709 auf Birgen.

Aufgrund der Anderung des § 11 Abs. 1 Z 4 KStG 1988 durch das
Steuerreformgesetz 2005 sind ab 2005 Zinsen fiir den fremdfinanzierten Erwerb
einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft abzugsfahig. Hierbei ist zu beachten,

dass die Abzugsfahigkeit ausschlieBlich Zinsen im engeren Sinn umfasst.
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Wertsicherungsbetrage und Kosten sind durch die gednderte Bestimmung
weiterhin nicht abzugsfahig. Fiir Wertsicherungsbetrage ergibt sich die gegeniiber
Zinsen andere Behandlung unter anderem aus § 27 EStG. In dieser Bestimmung
werden Zinsen und Wertsicherungsbetrage gesondert behandelt. § 11 Abs. 1Z 4
KStG 1988 idF SteuerreformG 2005 nimmt aber ausdriicklich nur auf Zinsen Bezug.

Hinsichtlich des in der Anfrage geschilderten Sachverhalts ist festzuhalten, dass
durch die ab 2005 mdgliche Abzugsfahigkeit der Fremdfinanzierungszinsen das
Problem der Absaugung der stillen Reserven einer Kapitalgesellschaft und Ersatz
derselben durch konzerninternes Fremdkapital noch zusatzlich verscharft werden
koénnte.

Dennoch ist festzuhalten, dass aufgrund der Judikatur des VWGH zum verdeckten
Eigenkapital die Umdeutung von Darlehen von Gesellschaftern in verdecktes
Eigenkapital nur in sehr begrenztem Rahmen maglich ist. Laut VWGH (E 20.4.1982,
81/14/0195) muss eindeutig erwiesen sein, dass die Zufuhr von Eigenkapital zum
Zeitpunkt der Darlehensgewahrung wirtschaftlich geboten war und das Darlehen
das erforderliche Eigenkapital ersetzt.

Wie in Rz 709 KStR 2001 ausgefiihrt, miissen besondere Umstande dafiir
sprechen, dass die Darlehenshingabe objektiv den wirtschaftlichen Erfolg hat,
Eigenkapital zu ersetzen. Fiir das Vorliegen der besonderen Umstidnde ist der
Zeitpunkt der Darlehenshingabe mafBgebend.

Wenn nun im Zeitpunkt der Darlehenshingabe eine ausreichende Ausstattung mit
Eigenkapital gegeben war und erst durch die spateren, aufwandswirksamen
Zinszahlungen Insolvenzgefahr bzw. Unterkapitalisierung entsteht, kann die
urspriingliche Darlehensgewahrung nicht als verdecktes Eigenkapital angesehen
werden, da zum Zeitpunkt der Darlehensgewdhrung keine besonderen Umstidnde
vorlagen, die dafiir sprachen, dass die Darlehenshingabe objektiv den
wirtschaftlichen Erfolg hatte, Eigenkapital zu ersetzen.

Eine Ausdehnung der Annahme von verdecktem Eigenkapital auf Biirgschaften von
Gesellschaftern fiir Darlehensverbindlichkeiten der Gesellschaft erscheint im

Lichte dieser einschrankenden Judikatur unzulassig.
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4. § 9 EStG 1988

Riickstellung fiir Haftung fiir Schulden einer Tochtergesellschaft
Sachverhalt:

Eine dsterreichische Gesellschaft O ist so wie die deutsche Partnergesellschaft DP mit 50% an
einer deutschen Vertriebsgesellschaft DT beteiligt. Die eingebrachte Geschaftstatigkeit der
Partner war auch jeweils durch diese zu finanzieren. So wurde eine betrachtliche
Bankverbindlichkeit bei der Bank BiD durch die DT eingegangen, fiir die die dsterreichische
Gesellschaft O haftet. Das operative Geschéft der DT lief durchaus zufriedenstellend. Im Zuge
des Erwerbes der Anteile an der Gesellschaft wurde aber offensichtlich tibersehen, dass eine
Generalzession samtlicher Forderungen aus allen Unternehmen des deutschen Partners
bestand. Forderungen der gemeinsamen DT wurden somit von der Bank des DP fiir die
Tilgung von Bankschulden einer anderen deutschen Tochtergesellschaft des DP verwendet.
Regressanspriiche an diese wurden von DT eingebucht und verzinst. Der Wert dieser
produzierenden Gesellschaft PDG wird jedoch als sehr fraglich eingeschatzt, Zahlungen aus
den Regressanspriichen sind kaum erfolgt. So wurde 2003 die Beteiligung an DT zu 100%
wertberichtigt. In einem Vertragsentwurf im Jahr 2003 wurde mit DP die Leistung eines
Gesellschafterzuschusses (nur auf Gesellschafterebene) vereinbart, soweit eine
Haftungsreduktion durch BiD erfolgt. Es kam aber bisher nicht dazu. Gleichzeitig beschlossen
die Gesellschafter in einem komplexen Vertrag wieder die Trennung ihrer Geschaftsbereiche.
Der beabsichtigte Zuschuss wurde bei O mit Beteiligung/Riickstellung gebucht, wobei der
Beteiligungsansatz sofort abgeschieben und der 7-tel Absetzung unterzogen wurde. Konkrete
Geltendmachung der Haftungsanspriiche durch DiB gibt es (wohl auch wegen der schwierigen
Situation bei PDG) noch nicht. Es erfolgten auch noch teilweise Ausschittungen durch DT,

was hauptsachlich auf den dort eingebuchten Zinsertrag zurtickzuftihren ist.
Fragestellung:

Ist die Aktivierung und sofortige Abschreibung eines noch nicht konkret beschlossenen
Gesellschafterzuschusses bei Verbuchung gegen Riickstellung zulassig? Ist die Bildung einer

Riickstellung flir Haftungen zuldssig, sofern noch keine Inanspruchnahmen geltend gemacht

wurden, die Regressanspriiche allerdings zweifelhaft sind?

Losungsvorschlag It. Anfrage:

In beiden Fallen nein, da Aufwandsrtickstellung, bzw. noch keine hinreichend konkrete

Belastung droht.
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GemaB § 9 EStG 1988 kdnnen mit steuerlicher Wirkung nur
Verbindlichkeitsriickstellungen und Riickstellungen aus drohenden Verlusten von
schwebenden Geschiaften gebildet werden. Riickstellungen dienen dazu,
Aufwendungen, die in spateren Perioden konkret anfallen, der Periode des
wirtschaftlichen Entstehens zuzuordnen. Um liberhaupt eine Riickstellung bilden
zu konnen, muss in Zukunft ein nicht aktivierungspflichtiger Aufwand entstehen.
Riickstellungsfahig sind daher nur solche Aufwendungen, die im Falle des
Schlagendwerdens der Verbindlichkeit einen endgiiltigen Wertabgang bewirken.

Die Zusage eines Gesellschafterzuschusses ist nicht riickstellbar, weil der
Gesellschafterzuschuss selbst keine Betriebsausgabe, sondern zunachst eine
Vermogensumschichtung darstellt. Eine allfdillige Teilwertabschreibung ware in

weiterer Folge auf sieben Jahre zu verteilen.

5.8 6 Z 10 EStG 1988 (Rz 2539 ff EStR 2000)

Zuschuss von Gebietskorperschaften zu Investitionskosten oder
Gesellschafterzuschuss des Gesellschafters Gebietskorperschaft
Sachverhalt:

Im Priifungszeitraum 1999 bis 2002 wurde von der Gebietskérperschaft-A
(Stadtgemeinde) ein Nahverkehrsprojekt (Projekt 1) begonnen und teilweise fertig gestellt,

ein weiteres Projekt (Projekt 2) begonnen und wesentlich bis 2004 fertig gestellt.

Fir die Nahverkehrsprojekte 1 und 2 wurden 1999 Férderungstibereinkommen zwischen der
Gebietskorperschaft-A (Stadtgemeinde) und der in ihrem Eigentum stehenden
Verkehrsgesellschaft-A unterzeichnet, wobei die Gebietskdrperschaft-A von den
Gesamtinvestitionskosten von 1.918 Mio. S 50 % Ubernimmt, die restlichen 50 % aufgrund
einer Finanzierungsvereinbarung im Jahr 1999 zwischen Gebietskorperschaft-B (Land) und
der Gebietskorperschaft A. von der Gebietskdrperschaft-B stammen. Letztere Mittel sollten
von der Gebietskorperschaft-B an die Gebietskdrperschaft-A und nachfolgender Weiterleitung
an die ausfiihrende Verkehrsgesellschaft-A flieBen. Die Verkehrsgesellschaft-A ist in der

Rechtsform einer Kapitalgesellschaft organisiert.

Hinsichtlich der Forderungsbeitrage der Gebietskorperschaft-A wurde folgender weiterer

Sachverhalt ermittelt:

Die Subvention hatte seitens der Gebietskorperschaft-A fremdfinanziert werden missen,

dadurch hatte die Gemeinde, die erforderlichen ausgeglichenen Maastricht-Ergebnisse nicht
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erflllt. Hingegen ist eine reine Beteiligungsfinanzierung durch Gewdahrung eines
Gesellschafterzuschusses EU- rechtlich eine neutrale Finanztransaktion ohne Auswirkung auf
den Finanzabschluss der Gebietskdrperschaft. Seitens der Gebietskdrperschaft-A wird zudem
argumentiert, dass eine Subvention auch aufgrund der europarechtlichen Bedenken

hinsichtlich der verbotenen Beihilfe nicht zuldssig sei.

Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im Jahr 2000 wurde der urspriingliche der
Gemeinderatsbeschluss vom Jahr 1998 betreffend Projekt 1 und betreffend Projekt 2
aufgehoben. Nunmehr wurde die Finanzierung in Form eines Gesellschafterzuschusses
(Beteiligungserwerb) beschlossen, ohne dass die urspriinglich rechtsgliltig abgeschlossenen
Subventionsvertrage zwischen der Gebietskdrperschaft A und der Verkehrsgesellschaft in
weiterer Folge gekiindigt wurden. Der Verkehrsgesellschaft-A wurde eine Finanzierung Uber

Gesellschafterzuschisse zugesichert.

Im Rahmen einer neu abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung zwischen den
Gebietskorperschaften A und B, verpflichtet sich die Gebietskodrperschaft-B verpflichtet der
Gebietskorperschaft A einen Kostenersatz von 50 % der von der Verkehrsgesellschaft
bendétigten Mitteln, maximal jedoch € 70,2 Mio. zu den nachtraglichen Anschaffungskosten auf
die Beteiligung der Gebietskoérperschaft A an der Verkehrsgesellschaft zu gewdahren.

Die Verkehrsgesellschaft-A behandelte die bis zum Bilanzstichtag 30.09.2000 bereits
geflossenen Forderungsbetrage als Subventionen behandelt und kiirzte somit die
Anschaffungskosten. Von der Verkehrsgesellschaft-A wurde aufgrund der neuen
Beschlussfassung der bisher von der Gebietskdrperschaft A vereinnahmte Forderungsbetrag

riickverrechnet.

Hinsichtlich der Férderungsbeitrage der Gebietskorperschaft-B ergibt sich folgender
weiterer Sachverhalt:

Durch die Aufhebung der Gemeinderatsbeschlisse betreffend die Projekte 1 und 2 am wurde
die Finanzierungsvereinbarung des Jahres1999 als hinféllig angesehen, ohne dass die
urspriinglich rechtsgiiltig abgeschlossenen Subventionsvertrage zwischen der
Gebietskorperschaft A und der Verkehrsgesellschaft ausdriicklich gekiindigt wurden. Im Jahr
2001 wurde zwischen den Gebietskorperschaften A und B eine neue

Finanzierungsvereinbarung betreffend die Projekte 1 und 2 abgeschlossen.

Die Gebietskdrperschaft B verpflichtet sich hierin, der Gebietskoérperschaft A einen
Kostenersatz in Hohe von max. 6S 614 Mio. (mit Wertsicherungsklausel) zu den

nachtraglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft zu

© Bundesministerium flir Finanzen Seite 9



gewahren, was 50 % der von der Verkehrsgesellschaft benétigten Mittel zur Realisierung des
Projekts entspricht. Die Leistung dieses Kostenersatzes in den Jahren ab 1999 in Form von
Beitrdgen nach MaBgabe des tatsachlichen Mittelbedarfs an die Gebietskdrperschaft A erfolgt,
die von dieser an die Verkehrsgesellschaft Zug um Zug als Gesellschafterzuschuss

weitergegeben wird.

Die Auswirkung der Behandlung der Forderungsbeitrage der Gebietskdrperschaften A und B
als Gesellschafterzuschuss besteht in einer zusatzlichen Abschreibungsméglichkeit von ATS
1.918 Mio. und in der Inanspruchnahme von Investitionszuwachspramien fiir den Teil der
Investitionen, der in die Kalenderjahre 2002 bis 2004 fallt, obwohl beide Projekte zu 100%

durch offentliche Gelder finanziert worden sind.

Fragestellung:

A) Kirzen Zuschiisse der Gebietskorperschaft A (Gemeinde) zu Verkehrs-
InfrastrukturmaBnahmen, die von der gemeindeeigenen Verkehrsgesellschaft ausgefiihrt
werden, zunachst in dieser kreditfinanziert werden, jedoch die Riickzahlungen des Kredits
einschlieBlich Zinsen durch Gesellschafterzuschuss der Gebietskérperschaft A abgedeckt
werden, die Anschaffungskosten der InfrastrukturmaBnahmen und wenn ja, wann (sofort

oder bei Kreditrtickflihrung)?

B) Kiirzen Zuschisse der Gebietskorperschaft B (Land) zu Verkehrs-InfrastrukturmaBnahmen
einer Gemeinde, die von der gemeindeeigenen Verkehrsgesellschaft ausgeflihrt werden und
zur Halfte von der Gebietskdrperschaft B durch Zahlungen an die Gemeinde A und
gleichzeitiger Weiterleitung in Form eines Gesellschafterzuschusses an die
Verkehrsgesellschaft finanziert werden, die Anschaffungskosten der InfrastrukturmaBnahmen?

Losungsvorschlag It. Anfrage:

Kennzeichnendes Merkmal einer Subvention ist die mit der Mittelgewahrung auferlegte
Verpflichtung zu einem bestimmten im 6ffentlichen Interesse gelegenen Verhalten. Diese
starkt die Finanzkraft, zwingt jedoch zu einem bestimmten férderungswiirdigen Verhalten.

Eine Gesellschaftereinlage dagegen starkt die Finanzkraft der Gesellschaft, ohne diese zu

einem bestimmten férderungswiirdigen Verhalten im Allgemeininteresse zu zwingen.

Die urspriinglichen Subventionsvertrage zwischen der Gebietskorperschaft A und der
Verkehrsgesellschaft wurden nie ausdriicklich gekiindigt und sind nach Ansicht der Bp somit
weiterhin in Rechtskraft geblieben. Eine nachtragliche Umwandlung von rechtgliltig
vereinbarten Subventionen in Gesellschafterzuschiisse erscheint auBerdem aus der Sicht eines
fremden Subventionsempfangers vollig fremduniiblich.
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Hinsichtlich des Projektes 1 ist weiters anzumerken, dass die Umwandlung der Subvention in
den Gesellschafterzuschuss zu einem Zeitpunkt (Mai 2002) erfolgte, als dieses Projekt schon

fast fertig gestellt bzw. schon in Betrieb war.

Nach Ansicht der Bp. bleibt der Charakter einer Subvention erhalten, auch wenn die
Subvention in einen Gesellschafterzuschusses verpackt wird, wenn die Mittel ausschlieBlich
der Finanzierung bestimmter vorweg vereinbarter Investitionen dienen, die von der im Besitz
einer Férderungsgebenden Gebietskorperschaft stehenden Verkehrsgesellschaft ausgeftihrt
werden. Daran andert nach Ansicht der Bp. eine teilweise Kreditfinanzierung nichts, wenn die
Aufnahme der Kreditvaluta ausschlieBlich der Finanzierung der vorweg vereinbarten
Investitionen dient und die Riickzahlung der Kreditvaluta wiederum (ber eine in einen

Gesellschafterzuschuss gekleidete Subvention bedient wird.

Fir die steuerliche Behandlung von zugewendetem Geld ist aus der Sicht des EStG/KStG zu
untersuchen, wer die Geldleistung erbracht hat und in welcher Stellung der Geldgeber zum

Geldempfanger steht.

Aus der Sicht des § 8 KStG ist von Bedeutung, ob die Zuwendung der Mittel aus
gesellschaftsrechtlichen Erwdgung erfolgt, d.h. dass die Vorteilszuwendung nur in der

Gesellschafterstellung seiner Erklérung findet.

Laut Erkenntnis des VfGH vom 14.01.1983 B 223/78 war fiir die Abgrenzung der o.a. Frage
von Bedeutung, ob das Bauwerk (Kongresshaus), fiir das das Geld hingegeben wurde, der
Erflllung einer 6ffentlichen Aufgabe diente und dass das Bauwerk erfahrungsgemaB nicht mit
wirtschaftlichen Erfolgen verknilpft ist. Es ist weiters die Frage zu stellen, ob die Subvention
auch dann gegeben worden ware, wenn nur private Gesellschafter an der errichtenden

Gesellschaft beteiligt gewesen waren.

GemaB Erkenntnis des VWGH vom 16.09.1982 Zahl 2257/80 kann nicht auBer Betracht
bleiben, dass auch das Land oder der Bund sehr erhebliche Betrage zur Verfligung gestellt
haben. Es ist von Bedeutung, dass die Stadt auch ein eigenes Férderungsinteresse

unabhangig von ihrer Gesellschafterstellung hat.

Es ist daher sowohl im Fall A) und B) von Investitionskostenzuschiissen aus 6ffentlichen
Mitteln auszugehen, die nach § 3 Abs. 1 Z 6 EStG iVm § 6 Z 10 EStG die abschreibbaren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten sofort kiirzen. Daran @ndert auch ein spaterer Eingang
des Forderungsbeitrages nichts, der sich nach der Riickzahlung der zur Finanzierung

aufgenommenen Kreditvaluta richtet.
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Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben geman § 8 Abs.1 KStG 1988 Betrdage
jeder Art insoweit auBer Ansatz, als sie von Personen in ihrer Eigenschaft als
Gesellschafter geleistet werden.

Die steuerliche Neutralitidt von Gesellschaftereinlagen und dhnlichen Leistungen
im Sinne des § 8 Abs. 1 KStG 1988 folgt bereits aus der Systematik des
Gewinnbegriffs, da sie in gleicher Weise wie Einlagen im Sinne des § 6 Z 5 EStG
1988 keine betrieblich veranlassten Vermoégenszugange darstellen. Unbeachtlich
sind daher Vermoégenszufiihrungen seitens des Anteilsinhabers, die er in dieser
Eigenschaft erbringt, unabhangig davon, ob sie bei der Griindung oder zu einem
spateren Zeitpunkt erfolgen oder ob sie in offener oder verdeckter Form geleistet

werden.

Ein Gesellschafterzuschuss stellt eine steuerneutrale Einlage im Sinne des § 8 Abs.
1 KStG 1988 dar, wenn der Korperschaft vom

= Anteilsinhaber liquide Mittel oder Wirtschaftsgliter oder wirtschaftliche
Vermdgenseinheiten aus gesellschaftsrechtlichen Erwagungen zugewendet werden.
Kdrperschaftsteuerrechtliche Einlagen setzen also

= einen Vermdgenstransfer aus dem Eigentum des Anteilsinhabers in das Eigentum der

Korperschaft und die Ubertragung in Eigentiimerfunktion voraus, wobei

= der Titel flr die zivilrechtliche Eigentumstibertragung im Gesellschafterbeschluss liber die
Einlage gelegen ist (offene Einlage) oder im AuBenverhaltnis in ein Rechtsgeschaft
integriert ist (verdeckte Einlage)

Eine Zweckbindung der geleisteten Mittel schadet der Behandlung als Einlage
nicht.

Voraussetzung fiir die Behandlung einer Zahlung an eine Koérperschaft als Einlage
ist aber jedenfalls die Gesellschafterstellung des Zahlers bzw. des Zuwendenden.
Wirtschaftlich betrachtet liegt ein tauschartiger Vorgang vor, das Vermoégen des
Gesellschafters wird durch eine Einlagenleistung verringert wodurch gleichzeitig
das Vermogen der empfangen Korperschaft erhoht wird, dafiir kommt es beim
Gesellschafter zu einem Beteiligungszugang oder zumindest zu einer

Werterhéhung der Beteiligung.

Im gegenstandlichen Sachverhalt stammten aber lediglich 50% der geleisteten
Gesamtzahlungen des Gesellschafters aus seinem eigenen Vermogen. Die librigen

50% wurden im Wege einer Zahlung eines Dritten - Subvention des Landes - liber
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den Gesellschafter - die Gemeinde - an die Korperschaft geleistet. Die
Durchleitung von Mitteln eines Dritten iiber einen Gesellschafter an die
Gesellschaft fiihrt nicht dazu, dass diese Mittel den Charakter einer Einlage

erwerben.

Zahlungen, die nicht aus dem Vermoégen des Gesellschafters kommen, stellen
keine Einlagen dar. Dabei ist zu beachten, dass die Fremdfinanzierung der Zahlung
nichts am Einlagentatbestand dndert.

Ob Zahlungen, die aus dem Vermogen einer Korperschaft des éffentlichen Rechts
als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft kommen, Einlagen oder Subventionen
darstellen, ist Tatfrage, bei der uU die Indizien des konkreten Falles fiir die eine
oder andere Losung sprechen. Als ein Indiz konnte die budgetidre Behandlung in
der Tragerkorperschaft (Subventionsmittel, die auch von der Tochtergesellschaft
in Anspruch genommen werden, oder Mittel aus der Vermodgensverwaltung, die
daher der Gesellschaftersphare zurechenbar sind). Die Weitergabe erhaltener
Finanzzuweisungen aus dem Finanzausgleich dndert nichts an der Notwendigkeit

einer Qualifikationspriifung im vorgenannten Sinn.

Bezogen auf den vorliegenden Fall sind daher die erhaltenen Zahlungen bei der
Korperschaft, soweit sie aus dem Vermogen der Gemeinde stammen, als
steuerneutrale Einlage einzuordnen und andererseits, soweit es sich um

durchgeschleuste Zahlungen des Landes handelt, als Subventionen zu behandeln.

Die folgenden Ausfiihrungen betreffen nur mehr jenen Teil der Zahlungen, welche
grundsatzlich als Einlagen anzusehen sind, also aus dem Vermogen des

Anteilsinhabers Gemeinde stammen.

Im vorgelegten Sachverhalt wurde in einer Gemeinderatssitzung im Jahr 2000 ein
Gemeinderatsbeschluss gefasst, welcher die Finanzierung eines Projektes einer im
Eigentum der Gemeinde stehenden Kapitalgesellschaft im Wege eines
Gesellschafterzuschusses (Einlage) vorsah. Dieser Gemeinderatsbeschluss kann
als erforderlicher Gesellschafterbeschluss iiber die Vornahme einer Einlage
angesehen werden. Zahlungen des Gesellschafters (= Gemeinde) an die
Korperschaft sind ab diesem Zeitpunkt jedenfalls als Gesellschafterzuschiisse

anzusehen und daher gewinnneutral gem. § 8 Abs.1 KStG zu behandeln.

Die bis zum Zeitpunkt des Gemeinderatsbeschlusses geleisteten Zahlungen,

konnen grundsatzlich nicht riickwirkend in Gesellschafterzuschiisse umgewandelt
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werden. Da aber aus dem Sachverhalt ein einheitliches Projektziel gefordert
werden soll, kann eine Teilung der Zahlungen in einen Gesellschafterzuschuss
einerseits und eine Subvention andererseits nicht vorgenommen werden. In
diesem Fall miissen alle geleisteten Zahlungen des Gesellschafters (= Gemeinde)
als einheitliche Leistung angesehen werden. Da die vor dem
Gesellschafterbeschluss (=Gemeinderatsbeschluss) geleisteten Zahlungen im
Verhaltnis zum Gesamtvolumen als geringfiigig — unter 10% - angesehen werden
koénnen, teilen diese geringfiigigen Vorausleistungen das Schicksal der
Hauptleistung. Da die Hauptleistung als Einlage des Gesellschafters in die
Gesellschaft zu qualifizieren ist, trifft diese Einordnung auf die Zahlungen der
Gemeinde an Ihre Korperschaft vor Vorliegen des Gemeinderatsbeschlusses
ebenfalls zu.

6. § 23a KStG 1988 (Rz 7250 KStR 2001)

Sanierungsgewinn - Berechnung des nichtfestzusetzenden
Betrages
Sachverhalt:

(KB&StR verweisen unter Rz 654 auf die EStR Rz 1007, wo sich wiederum ein Verweis auf die
oben zitierte Randzahl befindet)

Das Einkommen 2002 betragt € 10.072,95 und enthadlt einen (anzuerkennenden)
Sanierungsgewinn iHv € 8.648,51. Die Ausgleichsquote betragt 40%.

Gem. § 23a Abs. 2 Z.1 ist vorweg "die rechnerische Steuer sowohl einschlieBlich als auch
ausschlieBlich der Sanierungsgewinne zu ermitteln". Ob mit "Steuer" nur die Tarifsteuer oder
aber auch die Mindest-KoSt bzw. auch die Beriicksichtigung der anrechenbaren Schwebe-K6St

zu verstehen ist, ist meines Erachtens unklar.

Die automatische Bescheiderstellung hat beides miteinbezogen und kam daher zu folgendem

Ergebnis:

Einkommen 2002 inkl. Sanierungsgewinn € 10.072,95 x 34% = € 3.424,80
abziigl. anrechenbare MiKé6 der Vorjahre = € 517,58
Steuer vom Einkommen inkl. Sanierungsgewinn = € 290722
Einkommen 2002 ohne Sanierungsgewinn € 1.424,44 x 34% = € 484,31
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Steuer vom Einkommen ohne Sanierungsgewinn (= MiKo) € 1.750,--

Die Differenz betragt € 1.157,22 — daher Nichtfestsetzung iHv 60% = € 694,33

Ohne Berlcksichtigung der Schwebe-KdSt (Einkommen inkl. Sanierungsgewinn) und der
Mindest-KdSt (Einkommen ohne Sanierungsgewinn) wirde die Differenz € 2.940,49 betragen

und somit zu einer Nichtfestsetzung iHv € 1.764,29 flhren.

Nach Ansicht des FA widerspricht es dem Sinn des Gesetzes, dass jemand, der beispielsweise
ein héheres Einkommen ohne Sanierungsgewinn hat als in diesem Beispiel letztlich eine

hohere Entlastung seines Sanierungsgewinnes enthalt.

Andererseits wirde eine Nichtfestsetzung iSd der zweiten Berechnungsmethode dazu flihren,

dass eine Festsetzung unter der Mindest-KdSt (namlich € 1.142,93) zu erfolgen hatte.

Fragestellung:

Sanierungsgewinn - Berechnung des nichtfestzusetzenden Betrages gem. § 206 lit b BAO bei

Kapitalgesellschaften (wie ist die Mindest-K6St zu beriicksichtigen?)

Bei der Berechnung des nicht festzusetzende Betrages ist gem. § 23a Abs. 27 1
KStG 1988 die rechnerische Steuer sowohl einschlieBlich als auch ausschlie3lich

der Sanierungsgewinne zu ermittein.

Aus dieser Formulierung des Gesetzestextes ist abzuleiten, dass bei der
Gegeniiberstellung der rechnerischen Abgabenbetrage so vorzugehen ist, als
wiirde die KoSt fiir das Sanierungsjahr ohne Sanierungsgewinn ermittelt werden.
Historisch betrachtet waren die Sanierungsgewinne bis 1998 ganzlich steuerfrei.
Die durch die Steuerpflicht des Sanierungsgewinnes entstehende Steuerlast soll
aber ebenfalls nur im AusmaB der geleistete Ausgleichsqoute festgesetzt werden.

Es ist daher bei nach Abzug des Sanierungsgewinnes verbleibenden niedrigen
Gewinnen die Miko in dieser Vergleichsrechungung aufzunehmen und nicht eine

allfallige Trarifsteuer nach dem Modell eines Progressionsvorbehaltes.

Der Nichtfestetzungsbetraq ist wie folgt zu ermitteln:

KoSt mit Betrag X (darauf KEINE 3.424,80

Sanierungsgewinn Mindestkorperschaft-
steueranrechnung)

KoSt ohne Betrag Y, mindestens aber | 1.750,00
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Sanierungsgewinn Mindestkorperschaftsteuer

Differenz Betrag X — Steuer auf 1.674,80
Betrag Y Sanierungsgewinn
Steuer auf Nichtfestsetzungsbetrag 1.004,88

Sanierungsgewinn x
(100% — Quote)

KoSt mit Steuer, darauf Mindest- 2.419,92
Sanierungsgewinn — korperschaft-

Nichtfestsetzungsbetrag | steueranrechnung

7. Zuordnung eines Gebaudes zum Unternehmensbereich
einer GmbH (§ 12 Abs. 2 Z. 2 lit. a UStG iVm § 8 KStG)

Gegenstand der Anfrage

Anerkennung der Vermietungstatigkeit (Vermietung von Wohnungen an die Gesellschafter)

Sachverhalt

In den Jahren 2000 bis 2002 errichtet eine GmbH (zwei Gesellschafter) ein Miethaus (in
stadtischer Toplage) mit 3 Wohnungen. Eine Wohnung wird nach Fertigstellung des Gebaudes
im Jahr 2002 einem fremden Dritten, die anderen zwei Wohnungen den beiden
Gesellschaftern (einer davon ist auch Geschaftsfiihrer der GmbH) jeweils zu einem
fremdiblichen Mietentgelt liberlassen. Die Mietvertrage sehen jeweils ein Optionsrecht fiir den
Erwerb der Wohnung nach einer 10jahrigen Mietdauer vor. Auch dieser VerauBerungspreis

wird fremdublich festgesetzt. Eine andere Tatigkeit ibt die GmbH nicht aus.

Bei Betrachtung des Verhaltnisses zwischen der GmbH und den Gesellschaftern und der

GmbH und dem Dritten sind folgende Unterschiede zu verzeichnen:

- der Vertrag zwischen der GmbH und den Gesellschaftern wurde bei Baubeginn (2000) ohne
Einschaltung von Inseraten abgeschlossen, wahrend der Vertrag mit dem Dritten nach einer

Werbeeinschaltung kurz vor Baufertigstellung (2002) unterzeichnet wurde;

- die Finanzierung hinsichtlich der Wohnungen der beiden Gesellschafter erfolgt tber ein
Fremdwahrungsdarlehen, wobei die beiden Gesellschafter laut Vertrag mit der GmbH den

gesamten (Kurs)Verlust bzw (Kurs)Gewinn tibernehmen. Uberdies besteht eine Haftung
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gegentiber der Bank. Die dritte Wohnung wurde demgegeniiber nicht tiber ein

Fremdwahrungsdarlehen finanziert;

- die Kaufoption (Kaufpreis) beziiglich der beiden Gesellschafter-Wohnungen wurde
folgendermaBen kalkuliert: Anschaffungskosten des Grund und Bodens (Anschaffung
erfolgte kurz vor Baubeginn) + fortgeschriebene (Netto)Anschaffungskosten des Gebaudes
(Jahres-AfA 2 %) + geringfligiger Gewinnaufschlag. Der Kaufpreis der dritten Wohnung ist

ein Fixpreis.

Aus der Vermietung und steuerfreien VerauBerung der Wohnungen nach 10jahriger Mietdauer
ist ein duBerst geringer Gesamtgewinn nur erzielbar, wenn der GmbH auch fiir die Vermietung
der Wohnungen an die zwei Gesellschafter ein Vorsteuerabzugsrecht zusteht, da die

Kalkulation der Miete als auch der VerauBerungspreis auf den Nettokosten basiert.

Fragestellung

Kdnnen die zwei, den Gesellschaftern vermieteten Wohnungen dem nichtunternehmerischen
Bereich der GmbH zugeordnet werden, wenn diese Wohnungen von Beginn an fir die

Nutzung zu privaten Wohnzwecken der Gesellschafter errichtet worden sind?

Allfalliger Losungsvorschlag des Finanzamtes
1. Fall:

Das gesamte Gebdude dient der Einkommenserzielung (Gesamtgewinn) der GmbH ( wenn
auch von den Kosten, soweit sie auf die Gesellschafterwohnungen entfallen, ein
Vorsteuerabzugsrecht besteht ), das Mietentgelt sowie der VerauBerungserlds werden
fremdiblich festgesetzt.

Es liegt kein gemischt genutztes Investitionsgut vor, sodass das Gebaude (mit den fur private
Wohnzwecke der Gesellschafter errichteten und liberlassenen Wohnungen) zur Ganze zum
Unternehmensbereich der GmbH gehért und ein anteiliger Vorsteuerausschluss nicht méglich
ist.
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2. Fall:

In der Errichtung von Wohnungen zur Vermietung fir private Wohnzwecke der Gesellschafter
ist eine sozietdre Veranlassung zu erkennen. Die Einrdumung des Nutzungsrechtes und der
Kaufoption verbunden mit dem Erstreben eines nur dauBerst geringen Gesamtgewinnes lasst
die unternehmerische Veranlassung in den Hintergrund treten. Umso mehr als gerade durch
diese Gestaltung eine Reduzierung der Kosten fiir private Wohnzwecke erreicht werden soll.

Das Gebaude dient daher insoweit nicht unternehmerischen Zwecken der GmbH.

Es liegt diesfalls ein gemischt genutztes Investitionsgut vor. Ein Vorsteuerabzug ist nur aus

den der Fremdvermietung zuordenbaren Kosten zulassig.

Obwohl der VWGH in Erkenntnissen der jiingeren Zeit (2001/15/0002 v.
24.6.2004) bestatigt hat, dass es nicht denkunmaéglich ist, dass auch
Korperschaften, die unter § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallen, einen auBBerbetrieblichen
Bereich haben kénnen, ist dieser nur in besonders gelagerten Ausnahmefillen
anzunehmen.

Wirtschaftsgiiter einer Korperschaft, deren Anschaffung oder Herstellung rein
gesellschaftsrechtlich veranlasst ist und die nicht der Einkommenserzielung der
Korperschaft dienen, gehoéren nicht zum Betriebsvermogen der Korperschaft,
sondern zu ihrem steuerneutralen Vermoégen

(vgl. Wiesner/Schneider/Spanbauer/Kohler, KStG 1988, Seite 134;
Hofstdtter/Reichel, Tz 78 zu § 4 Abs. 1 EStG 1988).

Es kann sich daher bei dem auBerbetrieblichen Vermogen lediglich um
Wirtschaftsgiiter handeln, welche in keiner Beziehung zur Betriebssphdre stehen.

In allen iibrigen Fdllen, wie auch in dem hier vorliegenden Tatbestand, bieten die
Regelungen iiber die verdeckte Ausschiittung eine ausreichende Grundlage
ungewohnliche oder verzerrende Gestaltungen von Rechtsbeziehungen einer

gleichmaBigen Besteuerung zuzufiihren.

Wenn Rechtsbeziehungen zwischen den Gesellschaftern und der
Kapitalgesellschaften unter fremdiiblichen Bedingungen abgeschlossen werden,

bleibt auch kein Raum fiir die Annahme einer verdeckten Ausschiittung.
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8. § 162 BAO - Nicht belegbare Betriebsausgaben (zB
Aushilfslohne, Provisionen)
Sachverhalt:

Kapitalgesellschaften rechnen nicht belegbare Betriebsausgaben auBerbilanzmaBig
(Empfanger wird nicht bekannt gegeben). Es besteht die berechtigte Vermutung, dass diese

Betrage an Gesellschafter-Geschaftsflihrer oder sonstige Angestellte weitergegeben werden.

Fragestellung:
Welche Mdglichkeiten bestehen, derartige Gestaltungen hintanzuhalten?

Aufwendungen der juristischen Personen, denen die Abzugsfahigkeit mangels
Nennung des Empfangers gem § 162 BAO nicht zukommt, sind auf der Ebene der
Korperschaft grundsiatzlich keine verdeckte Ausschiittung. Sie konnen nur dann als
verdeckte Ausschiittung behandelt werden, wenn begriindeter Verdacht besteht,
dass der Eigentiimer der juristischen Person der Empfanger ist (vgl. VWGH
26.9.2000, 98/13/0216).

Liegt ein derartiger begriindeter Verdacht nicht vor, kann eine verdeckte
Ausschiittung nicht angenommen werden und es erfolgt lediglich eine Erh6hung

des Gewinnes der Korperschaft um die nicht nachgewiesenen Betrage.

Es handelt sich also um ein Sachverhalts- und nicht um ein Rechtsproblem.

Bundesministerium fiir Finanzen, 7. Oktober 2005

© Bundesministerium flir Finanzen Seite 19



	1. § 21 Abs. 2 Z 3 KStG 1988 (Rz. 1473 KStR 2001)
	KESt-Befreiung für Landesfeuerwehrverband
	Sachverhalt: 
	Fragestellung:
	Lösungsvorschlag lt. Anfrage:


	2. §§ 40 und 42 InvFG (Rz 279 ff InvFR)
	Nachweismöglichkeit des Steuerpflichtigen die ausschüttungsgleichen Erträge 
	Sachverhalt: 
	Fragestellung:
	Lösungsvorschlag lt. Anfrage:


	3. § 8 KStG 1988 (Rz 709 KStR 2001)
	Abzugsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen bei negativer Eigenkapitalquote
	Sachverhalt: 
	Fragestellung: 
	Lösungsvorschlag lt. Anfrage:


	4. § 9 EStG 1988 
	Rückstellung für Haftung für Schulden einer Tochtergesellschaft 
	Sachverhalt:
	Fragestellung:
	Lösungsvorschlag lt. Anfrage:


	5. § 6 Z 10 EStG 1988 (Rz 2539 ff EStR 2000)
	Zuschuss von Gebietskörperschaften zu Investitionskosten oder Gesellschafterzuschuss des Gesellschafters Gebietskörperschaft
	Sachverhalt:
	Fragestellung:
	Lösungsvorschlag lt. Anfrage:


	6. § 23a KStG 1988 (Rz 7250 KStR 2001)
	Sanierungsgewinn - Berechnung des nichtfestzusetzenden Betrages
	Sachverhalt:
	Fragestellung: 


	7. Zuordnung eines Gebäudes zum Unternehmensbereich einer GmbH (§ 12 Abs. 2 Z. 2 lit. a UStG iVm § 8 KStG)
	Gegenstand der Anfrage
	Sachverhalt
	Fragestellung
	Allfälliger Lösungsvorschlag des Finanzamtes


	8. § 162 BAO - Nicht belegbare Betriebsausgaben (zB Aushilfslöhne, Provisionen)
	Sachverhalt:
	Fragestellung:




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


